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Schriftliche Urteilsgründe in der Strafsache gegen

Wolfgang Daschner

In der Strafsache gegen Wolfgang Daschener u.a. hatte die 27. Strafkammer des Landgerichts 

Frankfurt am Main den Angeklagten E. der Nötigung im Amt und den Angeklagten Daschner 

der Verleitung eines Untergeben zu einer Nötigung im Amt für schuldig erkannt. Die Kammer 

hatte beide Angeklagten  verwarnt und hinsichtlich des Angeklagten Daschner die Verurteilung 

zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 120, - € und hinsichtlich des Angeklagten E. die 

Verurteilung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 60,- € vorbehalten.

In den schriftlichen Urteilsgründen hat die Kammer zu dem der Verurteilung zu Grunde liegen-

den Sachverhalt folgende Feststellungen getroffen: 

Am Freitag, dem 27.9.2002, entführte der Zeuge G. den 11-jährigen Jakob M. und 

tötete ihn in seiner Wohnung. Die Tat war schon länger geplant und gehörte zu dem 

Vorhaben, die Familie M. um ein Lösegeld von einer Million Euro zu erpressen.

In dem Erpresserbrief, den er bereits eine Woche vorher geschrieben hatte, verlangte 

er die Übergabe des Lösegeldes für die Nacht von Sonntag auf Montag um ein Uhr 

an der Haltestelle der Linie 14 „Oberschweinstiege“. Er versicherte, dass Jakob nach 

Zahlung des Geldes am nächsten Morgen wohlauf nach Hause kommen werde. Dem
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entgegen hatte G. von Anfang an vor, den Jungen umzubringen. Er war den Mitglie-

dern der Familie M. bekannt und musste befürchten, dass Jakob ihn im Überlebens-

fall als Täter benennen würde. 

Mit dem toten Kind im Kofferraum seines Autos fuhr G. zum Hause der Familie M. 

und warf dort den Erpresserbrief in den Bereich der Einfahrt zu dem Wohngrund-

stück. Sodann setzte er seine Fahrt nach Birstein fort und versenkte dort die Leiche in 

einer Plastikhülle unter einem Holzsteg im See.

Gegen 12.40 Uhr fand der Hausmeister der Familie M. das Erpresserschreiben. Die 

Polizei wurde von dem Entführungsfall informiert. Da es sich bei der Familie M. um 

vermögende, stadtbekannte Persönlichkeiten handelte, vermutete die Polizei sofort 

einen sehr ernsten Hintergrund, bei dem das Leben des Kindes auf dem Spiel stand. 

Der Angeklagte D. war zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Behördenleiter für den 

urlaubsabwesenden Polizeipräsidenten W.-B. Er ordnete die Alarmierung der 

Einsatzkräfte und die Einrichtung der für Entführungsfälle vorbereiteten Besonderen 

Aufbauorganisation (BAO „Louisa“) an. Sie wurde dem Zeugen E. als Polizeiführer 

unterstellt, dem ein Führungsstab, Spezialeinheiten und Spezialkräfte sowie eine Be-

ratergruppe zugewiesen waren. Um 15.20 Uhr wurde die Staatsanwaltschaft Frank-

furt über die Entführung informiert. Sie war sodann durch Staatsanwalt K. im poli-

zeilichen Führungsstab und im Einsatzabschnitt „Ermittlungen“ vertreten. 

Der Angeklagte E. leitete als amtierender Leiter K 12 den Unterabschnitt „Allgemei-

ne Ermittlungen“. In Erwartung einer längeren Ermittlungsdauer wurde Dienst in 

zwei Schichten vorgesehen. E. hatte die Leitung der Tagesschicht und der Zeuge Pr. 

als sein Vertreter die der Nachtschicht. 

Die polizeilichen Ermittlungen konzentrierten sich zunächst, unter Heranziehung des 

Polizeipsychologen S., auf Erkundungen im Umfeld der Familie M. und die Bewer-

tung des Erpresserschreibens. Im Vordergrund stand, das Leben und die Gesundheit 

des Entführten zu schützen und seine Freilassung zu erreichen, wie es auch der poli-

zeiinternen für Entführungsfälle geltenden Anweisung der PDV 131 entsprach. 



- 3 -

Der Erpresserbrief gab berechtigten Anlass zu der Hoffnung, dass Jakob M. noch 

lebte, da dessen Freilassung nach Zahlung des Lösegeldes versprochen worden war. 

Nachdem die laufenden Ermittlungen keine Anhaltspunkte für einen Täterkreis erga-

ben, bereitete man die Geldübergabe vor, mit der Maßgabe, den Abholer des Geldes 

unbemerkt zu überwachen, um auf diese Weise Erkenntnisse über den oder die Täter 

und den Aufenthaltsort des Kindes zu erhalten. 

Am Montag, dem 30.9.2002 um 1.10 Uhr, konnte G. als Abholer des Geldes beo-

bachtet und durch die weiteren Ermittlungen identifiziert werden. Er stand von die-

sem Zeitpunkt an unter nahezu lückenloser Kontrolle der Observationskräfte. 

Die Polizei verfolgte an diesem Montag jede seiner Aktivitäten, die darin bestanden, 

dass er bei mehreren Geldinstituten Bargeldeinzahlungen vornahm, in Aschaffenburg 

nach einer Probefahrt einen Kaufvertrag über einen Pkw-Mercedes abschloss, mit 

seiner Freundin P. für den 7.10.2002 eine Reise nach Fuerteventura buchte und mit 

ihr verschiedene Ladenlokale in Frankfurt auf der Zeil aufsuchte.

Die Polizei registrierte bei diesen hauptsächlich urlaubs- und vergnügungs-

orientierten Besorgungen, dass G. sich in keiner Weise um das Kind kümmerte, kei-

nen Kontakt zu dem Jungen oder zu eventuell anderen Mittätern aufnahm und dass 

nach Zahlung des Lösegeldes weder von ihm noch von anderer Seite Anstalten ge-

macht wurden, das Kind freizulassen.

Nach kriminalistischer Einschätzung konnten diese Verhaltensweisen Zeichen dafür 

sein, dass der Junge möglicherweise schon tot war. Aufgrund der Identifizierung 

stand fest, dass sich Jakob M. und G. persönlich kannten, sodass zu befürchten war, 

dass für den Fall einer Alleintäterschaft das Kind als einziger Tatzeuge aus der Sicht 

des Täters nicht überleben durfte. Andererseits bestand die ernstzunehmende Alter-

native, dass der Junge noch lebte. So war nicht auszuschließen, dass sich das Kind in 

der Obhut anderer Leute befand, die ohne den Einbezug G.s selbständig agierten. 

Aber auch wenn G. Alleintäter sein sollte, konnte sich das Kind lebend irgendwo, 

möglicherweise in hilfloser Situation, in einem Versteck befinden. 
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Da inzwischen drei Tage seit der Entführung vergangen waren und sich aus dem 

Verhalten G.s keine Rückschlüsse auf den Verwahrort des Kindes oder auf weitere 

Tatbeteiligte ergaben, erfolgte gegen 16.20 Uhr dessen Festnahme. 

Nach einer ersten Überhörung durch den Zeugen Pe. begann gegen 18.20 Uhr die 

Vernehmung G.s durch den Zeugen M., einem in Vernehmungsfragen erfahrenen 

Kriminalbeamten, der sich bemühte, ein Vertauensverhältnis zu G. aufzubauen und 

ihn zu veranlassen, Angaben darüber zu machen, ob das Kind lebte und wo es sich 

befand. 

Parallel dazu setzten intensive Ermittlungen im Familien-, Freundes- und Bekann-

tenkreis G.s ein, die Durchsuchung seiner Wohnung wurde angeordnet und seine 

Freundin P. festgenommen und befragt.

G. war zunächst nicht bereit, auf den Schuldvorwurf einzugehen und sorgte sich, was 

mit seiner Freundin P. geschehen werde. Als der Zeuge M. ihn beruhigte, dass P. 

nichts passiere, wenn sie mit der Sache nichts zu tun habe, entschloss sich G., Anga-

ben zu machen. 

Anfangs behauptete er, er habe mit der Entführung nichts zu tun, ein Unbekannter 

habe ihm 20.000,- € angeboten, wenn er das Lösegeld abhole. Der Zeuge M. machte 

ihm deutlich, dass diese Version völlig unglaubhaft sei, und er redete ihm ins Gewis-

sen, die Wahrheit zu sagen und den Aufenthalt des Kindes zu nennen. Dabei machte 

M. deutlich, dass er hauptsächlich um das Leben des Kindes besorgt sei und dass G. 

eine erhebliche Strafmilderung erhoffen könne, wenn er dazu beitrage, den Jungen zu 

retten. G. machte jedoch keine Angaben zum Verbleib des Kindes. Der Appell an 

sein Gewissen berührte ihn nicht, da das Kind bereits tot war. 

Während dieser Zeit der Vernehmung fand die Polizei in G.s Wohnung einen Geld-

betrag. Dieser wurde als registriertes Lösegeld identifiziert und zunächst lediglich 

auf 500.000,- € geschätzt. Weiterhin entdeckte man einen Zettel, auf dem in Art einer 

Check-Liste folgende einzelne Worte aufgeschrieben waren, die Einzelheiten der 

Tatvorbereitung betrafen:

„Weg abfahren

Ortstermin Steg

Rucksäcke
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Brieftest

Brief O…

Briefsteinwurf testen

Beil“

Diese Funde deuteten darauf hin, dass G. in maßgeblicher Weise in die Entführung 

einbezogen und möglicherweise Alleintäter war. 

Als G. von dem Zeugen M. damit konfrontiert wurde, dass in seiner Wohnung etwa 

die Hälfte des Lösegeldes aufgefunden worden sei, schilderte er, wie er das Geld ab-

geholt und in seiner Wohnung verstaut hatte. Er machte auch Angaben zu den Geld-

einzahlungen bei den Banken, der Urlaubsbuchung und dem Autokauf in Aschaffen-

burg-Goldbach. Auf Fragen nach dem Verbleib des Kindes gab er ausweichende 

Antworten und verhielt sich abwehrend und distanziert. Er antwortete nicht unmittel-

bar, sondern zog sich innerlich zurück und überlegte. Er bat um die Konsultierung 

eines Rechtsanwalts, worauf der Anwaltsnotdienst verständigt wurde.

Der Zeuge M. setzte die Befragung fort und schrieb auf einen Zettel alternativ die 

drei Fragen auf:

„Befindet sich Jakob alleine irgendwo?

Oder ist er unter Bewachung/Aufsicht?

Oder befindet er sich nicht mehr am Leben?“

Als G. sich weigerte, eine Antwort zu geben, bot ihm der Zeuge M. an, er könne ein 

Kreuz an die Alternative machen, die zutreffend sei, während er (M.) ihm den Rü-

cken zukehre und nicht zuschaue. Als M. sich wieder umdrehte, hatte G. wahrheits-

widrig die zweite Alternative angekreuzt, dass sich Jakob unter Bewachung/Aufsicht 

befinde. 

Der laufenden Vernehmung wohnte zeitweise der Polizeipsychologe S. bei, der be-

auftragt war, das Aussageverhalten G.s zu beobachten. Er meldete der Polizeifüh-

rung, dass nach seinem Eindruck G. bewusst keine zielführenden Angaben mache, 

sondern sich zurückhalte, taktiere und Zeit zu gewinnen suche.



- 6 -

Der Angeklagte D. wurde gegen 20.00 Uhr von dem Zeugen E. telefonisch über die 

laufenden Ermittlungsmaßnahmen gegen 10 Personen und 11 Wohnobjekte aus dem 

privaten Umfeld von G. informiert, außerdem, dass in der Wohnung G. 500.000,- € 

gefunden worden waren und dass G. in seiner Vernehmung erklärt hatte, er habe nur 

das Geld abholen sollen und im übrigen nichts mit der Sache zu tun. 

D. erklärte am Telefon gegenüber dem Zeugen E., die Anwendung unmittelbaren 

Zwanges gegen G. sei freigegeben. Dies verstand der Zeuge E. nicht als eine Anord-

nung, sondern als Anregung, sich auch darüber Gedanken zu machen. 

Der Zeuge E. berief als Polizeiführer gegen 21.30 Uhr eine Besprechung ein, an der 

neben ihm die Zeugen L., R. als Abteilungsdirektor und S. teilnahmen. Thema war 

die Bewertung der Aussage G.s und die Frage, wie man ihn zu zielführenden Anga-

ben veranlassen könne. Nach dem Auffinden der Hälfte des Lösegeldes und der 

„Check-Liste“ war G. als Alleintäter oder Mittäter der Entführung und Erpressung 

dringend verdächtig. 

Bei der Diskussion stellte der Zeuge E. auch die Frage in den Raum, was die An-

wendung unmittelbaren Zwanges gegenüber G. bewirken könne. Er bat den Polizei-

psychologen S. dazu Stellung zu nehmen. S. erklärte, nach seinem bisherigen Ein-

druck von G. und auch generell sei dies nicht erfolgversprechend und zielführend, 

um die gewünschte Aussage zu erlangen. Bei dem zögerlichen und taktierenden Aus-

sageverhalten sei zu erwarten, dass G., zumal als ausgebildeter Jurist, ausweichend 

reagieren und irgend etwas sagen werde, was Zeit koste und nicht weiterführe. 

S. erläuterte, da G. als selbstverliebt, arrogant und dem Geld verhaftet einzuschätzen 

sei, sei es erfolgversprechender, diesen charakterlichen Bereich anzusprechen und 

ihn mit den Geschwistern von Jakob, der E. M. und dem älteren Bruder F. M., zu 

konfrontieren, da er deren Nähe immer gesucht, sie bewundert und ihre Anerkennung 

angestrebt habe. 

Der Zeuge E. griff diese Anregung auf und wies S. an, abzuklären, inwieweit die Ge-

schwister M. freiwillig bereit und psychisch in der Lage seien, eine Gegenüberstel-

lung durchzustehen und sie gegebenenfalls auf diese Konfrontation vorzubereiten. S. 

schlug ferner vor, weitere Personen ausfindig zu machen, die Einfluss auf G. hätten 

und ihm gegenübergestellt werden könnten. Ob auch eine Konfrontation G.s mit sei-
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ner Freundin P. erwogen wurde, konnte in der Hauptverhandlung nicht geklärt wer-

den. 

Von den anwesenden Abschnittsleitern wurde – ohne dass eine Anweisung D.s be-

stand – eigenständig ein Konzept entwickelt, wonach stufenweise vorgehend G. mit 

seiner Mutter, den Geschwistern M. und gegebenenfalls mit den Eltern M. konfron-

tiert und durch den Zeugen M. weiter intensiv vernommen werden sollte. Die von D. 

angeregte Anwendung unmittelbaren Zwangs gegen G. war nach übereinstimmender 

Auffassung aller Gesprächsteilnehmer nicht zielführend und wurde deshalb ausge-

schieden.

Gegen 22.30 Uhr teilte der Zeuge E. dem Angeklagten D. dieses Ergebnis der Be-

sprechung mit und erläuterte ihm den ins Auge gefassten Stufenplan. D. war mit die-

ser Verfahrensweise einverstanden. 

Während der Besprechung und auch danach wurde nicht erörtert und erwogen, die 

Staatsanwaltschaft zur Frage der Anwendung von unmittelbarem Zwang zum Erlan-

gen einer Aussage zu hören und einzubeziehen. Die Möglichkeit hätte ohne weiteres 

bestanden, da sich Staatsanwalt K. noch im Präsidium befand und auf dem Flur zeit-

weise mit S. über die geplante Konfrontation G.s mit den Geschwistern M. sprach. 

Nachdem G. mit dem vom Notdienst hinzugezogenen Rechtsanwalt Z. gesprochen 

hatte, benannte er irreführend gegenüber dem Zeugen M. als Verwahrort des Kindes 

eine Hütte am Langener Waldsee, deren Standort und weitere Umgebung er nur vage 

beschrieb, so dass man die Stelle auch unter Hinzuziehung einer Landkarte nicht 

ausmachen konnte. Bei der Beschreibung der Hütte benutzte G., um seine Darstel-

lung glaubhaft erscheinen zu lassen, spezifische Einzelheiten, welche auf die Hütte 

am Birsteiner See zutrafen, an der er die Leiche versenkt hatte. 

Da in der Wohnung G.s bisher nur etwa die Hälfte des Lösegeldes gefunden worden 

war, G. die Alternative Bewachung/Aufsicht angekreuzt hatte und die Angaben zu 

der Hütte am Langener Waldsee nicht unrealistisch erschienen, gab es für die ermit-

telnden Beamten Gründe zu der Annahme, dass weitere Mittäter existierten. Der 
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Zeuge M. konzentrierte deshalb seine Befragung darauf, ob es Mittäter gebe und wo 

diese sich mit dem Jungen befänden.

Nach intensiver Befragung gab G. schließlich in der Nacht an, die Gebrüder R. hät-

ten sich des Kindes bemächtigt und bewachten es in der Hütte am Langener Wald-

see. Diese wahrheitswidrige Belastung hatte den Zweck, die intensive Befragung von 

M. zu beenden. G. war sich bewusst, dass gegen die Brüder R. gravierende und mas-

sive Ermittlungsmaßnahmen unternommen würden. Er gab gegenüber dem Zeugen 

M. an: „Hoffentlich finden sie jetzt dort kein totes Kind“.

Danach war G. nicht mehr bereit, Angaben zu machen. Der Zeuge M. ließ ihn in die 

Zelle bringen und verblieb mit ihm, dass er die Vernehmung am Morgen des 

1.10.2002 um 8.00 Uhr fortsetzen werde. M. war gegenüber den Angaben des G. 

skeptisch, konnte aber letztlich nicht ausschließen, dass sie zutrafen und das Kind 

noch am Leben war. Er hoffte, dass G. am nächsten Morgen aufgrund des in der 

Vernehmung aufgebauten Vertrauensverhältnisses und der Verarbeitung in der Nacht 

bereitwilliger und wahrheitsgemäß aussagen werde. 

Nachdem G. gegen 1.00 Uhr nachts die neue Aussagevariante der Beteiligung der 

Brüder R. dargelegt hatte, entstand für die Polizei ein enormer Handlungsbedarf. 

Zwar hatte der Zeuge S., der völlig erschöpft und übermüdet war, spontan geäußert, 

dass es sich wieder um ein „Lügengebäude“ handele, mit dem G. ablenken und Zeit 

gewinnen wolle, jedoch waren die Angaben aus objektiver Sicht nicht von vornher-

ein abwegig und unglaubhaft. Die detaillierte Beschreibung der Hütte und des nahe-

liegenden Geländes des Langener oder Mörfelder Waldsees sowie die konkrete na-

mentliche Bezeichnung zweier mutmaßlicher Mittäter legten einen Sachverhalt nahe, 

der durchaus zutreffend sein konnte und auch die Hoffnung bestärkte, dass Jakob 

versorgt und lebend versteckt gehalten wurde. Der Zeuge L. als Leiter des Abschnitts 

„Ermittlungen“ wurde durch den Unterabschnittsleiter Pr. regelmäßig über den Ver-

lauf der Vernehmung G.s durch den Zeugen M. informiert. L. hielt die Aussage G.s 

für ausreichend glaubhaft, da dieser präzise Angaben gemacht hatte, die man nicht 

ignorieren konnte. Aufgrund dieser Einschätzung von L. ordnete der Zeuge E. poli-

zeiliche Maßnahmen für ein Absuchen des Geländes um den Langener Waldsee an. 
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Die Hundertschaften, die am Waldstadion in Frankfurt bereit standen, um das Wald-

gebiet zwischen dem Wohnobjekt M. und dem Geldübergabeort abzusuchen, wurden 

an den Langener Waldsee verlegt. Es wurden etwa 1000 Einsatzbeamte mit 60 Such-

hunden zu dem angegebenen Gelände beordert, um die Hütte ausfindig zu machen. 

Weiterhin wurden mit zwei Spezialeinheiten Vorbereitungen für Aufklärungs- und 

Zugriffsmaßnahmen bezüglich der Wohnobjekte der Brüder R. getroffen. 

Schließlich wurden Polizeieinheiten benötigt und abzogen, um die Villa der Familie 

M. abzuschirmen, die von ca. 20 Übertragungswagen der Fernsehanstalten umlagert 

und in taghelles Scheinwerferlicht eingetaucht war, nachdem die Polizei sich ent-

schlossen hatte, die Öffentlichkeit über die Entführung zu informieren, um Hinweise 

aus der Bevölkerung zu erhalten. 

In Anbetracht dieser veränderten Ermittlungslage wurde die geplante Konfrontation 

mit den Geschwistern M. zurückgestellt. Die Absuchmaßnahmen an den Seen liefen 

bis zum Morgen. Gegen 6.00 Uhr erfolgte der Zugriff auf die Wohnungen der Brüder 

R. M. R. wurde um 6.02 Uhr festgenommen, F. R. um 6.26 Uhr. 

Beide Brüder befanden sich in ihren Wohnungen und nicht, wie G. angegeben hatte, 

in einer Hütte am Langener Waldssee zur Bewachung des Kindes, von dem man 

auch in den Wohnungen keine Spuren fand. Die Vernehmung von M. R. begann ge-

gen 6.30 Uhr, die von F. R. etwa eine halbe Stunde später.

Die Gesamtlage war in diesen Morgenstunden sehr intensiv und komplex. Es waren 

viele Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen anzuordnen. Dabei herrschten gro-

ße Hektik und Aufregung. Viele Beamte waren überlange im Dienst und übermüdet. 

Gleichwohl waren alle in fieberhafter Anspannung bemüht, den Aufenthalt des Jun-

gen endlich zu ermitteln. 

Der Angeklagte D. erschien gegen 6.30 Uhr im Polizeipräsidium. Er hatte nur weni-

ge Stunden geschlafen und sich Sorgen um das Schicksal des Kindes gemacht. Der 

Zeuge E. informierte ihn über den aktuellen Sach- und Kenntnisstand.

Kurz danach, gegen 6.35 Uhr, bat der Angeklagte D. den Polizeiführer E. und dessen 

Vertreter Mü. zu einem Gespräch in den Nebenraum der Befehlsstelle. Dort teilte er 
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mit, dass er beabsichtige, die Anwendung von unmittelbarem Zwang gegenüber G. 

anzuordnen. 

D. referierte die Lage. Er verspreche sich von den laufenden Maßnahmen gegen die 

Brüder R. kein schnelles zielführendes Ergebnis, weil eher anzunehmen sei, dass G. 

die Unwahrheit gesagt habe. Es bestehe für das entführte Kind eine akute Lebensge-

fahr, da mit gravierendem Nahrungs- und Flüssigkeitsmangel zu rechnen sei. G. 

müsse daher veranlasst werden, den Aufenthaltsort preiszugeben. Ein Lügendetektor 

sei hierfür nicht geeignet. Wenn vorhanden, könne ein Wahrheitsserum mit einer 

Spritze verabreicht werden. Im Übrigen ordne er an, dass G. nach vorheriger Andro-

hung, unter ärztlicher Aufsicht, durch Zufügung von Schmerzen, ohne Verursachung 

von Verletzungen, erneut zu befragen sei. 

D. begründete seine Anordnung mit dem Vorliegen eines übergesetzlichen Not-

stands. Er war bei diesen Ausführungen emotional stark betroffen. Seine Anordnung 

war aber klar und bestimmt vorgetragen.

Mü. und E. wurden angewiesen, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. 

Der Zeuge Mü. war, wie er es anlässlich seiner Vernehmung in der Hauptverhand-

lung ausdrückte, erst einmal „perplex“ über diese Anordnung. Er hielt die Zufügung 

von Schmerzen auch unter dem Gesichtspunkt des übergesetzlichen Notstandes für 

rechtlich unzulässig. Obwohl er davon ausging, dass G. permanent log mit der Folge, 

dass die Polizei Türen eintrat und Unschuldige festnahm, sah er in den Maßnahmen 

des Stufenplans tragfähige Alternativen, um zum Erfolg zu gelangen.

Gegen 6.50 Uhr rief Mü. den Zeugen W., den Leiter des Sondereinsatzkommandos, 

an und fragte, ob dieser ihm einen Beamten aus seiner Spezialeinheit nennen könne, 

der bereit sei, G. zu „foltern“. Mü. benutzte den Begriff „foltern“, weil er die Art der 

von D. beschriebenen Schmerzenszufügung damit assoziierte. 

W. war über das Ansinnen und die Wortwahl dermaßen verblüfft, dass er nicht nach-

fragte und den Hörer auflegte. Er erörterte die angedachte Maßnahme mit seinen 

Einsatzleitern und kam übereinstimmend mit diesen zu dem Ergebnis, dass es hierfür 

keine rechtliche Grundlage gebe.
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Von L. erfuhr Mü. gegen 6.55 Uhr, dass Manuel R. eine Beteiligung an der Tat be-

streite und sich die falsche Anschuldigung so erkläre, dass sich G. aufgrund einer 

früheren Strafanzeige wegen sexueller Übergriffe habe rächen wollen.

Mü. ordnete an, dass die Polizeiärzte ins Präsidium gerufen werden sollten.

Gegen 7.00 Uhr berief der Zeuge Mü. eine Besprechung der Abschnittsleiter ein. 

Anwesend waren dabei unter anderen die Zeugen E., L., W., R., Mo. sowie der An-

geklagte E.

Mü. eröffnete die Besprechung, indem er die Anordnung D.s referierte und zur Dis-

kussion stellte. 

Es entstand bei diesem Vortrag eine deutliche Unruhe unter den Teilnehmern. Der 

Zeuge Mo. wies darauf hin, dass eine mit diesen Methoden erreichte Aussage straf-

prozessual nicht verwertbar sei, und er erklärte, dass er auch keine rechtliche Grund-

lage für die Maßnahme sehe. Der Zeuge W. wandte ein, dass er aus Fürsorgegründen 

gegenüber den Beamten seiner Spezialeinheit die Durchführung dieser Maßnahmen 

ablehne. Er könne es keinem seiner Beamten zumuten, die Zufügung von Schmerzen 

auszuführen; auch das gute Renommee seiner Einheit würde dadurch in Frage ge-

stellt. Der Zeuge L. wies unter Bezugnahme auf die früheren Ausführungen des Poli-

zeipsychologen S. darauf hin, dass die Anwendung von Gewalt nicht zielführend sei 

und dass es bessere Alternativen gebe, die auch in einem Stufenkonzept vorbereitet 

seien. Die kriminalistische Sorgfalt gebiete es, die begonnenen Ermittlungsmaßnah-

men zu Ende zu führen. 

Der Zeuge R. machte hingegen klar, dass er das Leben des Kindes nicht der Belie-

bigkeit G.s überlassen wolle. Sein Gewissen gebiete ihm dies. Er gab zu erkennen, 

dass er innerlich die Anordnung D.s – auch wenn sie keine rechtliche Grundlage be-

sitze - mittrage, jedoch nur als ultima ratio, als allerletzte Möglichkeit, wenn alle an-

deren Mittel ergebnislos ausgeschöpft seien. 

Alle Teilnehmer waren damit einverstanden, dass zunächst die bereits besprochenen 

und vorbereiteten Ermittlungsmaßnahmen im Rahmen eines Stufenkonzepts durch-

geführt werden sollten. Die noch laufenden Maßnahmen gegenüber den Brüder R. 

und die operativen Maßnahmen am Langener Waldsee sollten fortgesetzt werden. 

Die Abschnittsleiter, erfahrene Kriminalisten, sahen diese Vorhaben als erfolgver-
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sprechend und zielführend an. Auch sie waren emotional vom Schicksal des Kindes 

stark berührt, und ihre hauptsächliche Sorge galt der Lebensrettung des Jungen. 

Die Anordnung D.s, G. Schmerzen zuzufügen, sollte, wenn überhaupt, als äußerste 

und letzte Maßnahme erwogen und derzeit zurückgestellt werden. Die Intention der 

Abschnittsleiter war es, dass man mit den im Stufenplan festgelegten Maßnahmen 

gedachte, das Ziel einer wahrheitsgemäßen Aussage G.s zu erreichen, und dass es gar 

nicht mehr erforderlich sein werde, auf die Anordnung D.s zurückzukommen. Es 

wurde deshalb auch keine konfliktreiche Auseinandersetzung mit D. angestrebt, son-

dern man agierte bewusst an ihm vorbei.

Auch bei dieser Besprechung wurde nicht erörtert und in Erwägung gezogen, die 

Staatsanwaltschaft zur Frage der Anwendung von Gewalt zu hören und einzubezie-

hen. 

Der Zeuge R. berief im Anschluss daran gegen 7.40 Uhr eine Folgebesprechung im 

kleinen Kreis an, bei der neben ihm die Zeugen Mü., W., E., O., Sch. und der Ange-

klagte E. zugegen waren. 

Es wurden nochmals die Argumente wie in der vorherigen Besprechung vorgebracht 

und erörtert mit dem Ergebnis, dass alle einverstanden waren, das Stufenkonzept 

möglichst schnell durchzuführen. Der Zeuge R. sah die Anordnung D.s als verbindli-

che Weisung an. 

Wenig später gegen 8.00 Uhr bat der Angeklagte D. die Zeugen R., W. und Mü. in 

sein Zimmer. Er war sehr erregt und laut und fragte, warum seine angeordnete Maß-

nahme noch nicht umgesetzt worden sei. Er habe sich klar genug ausgedrückt. 

Als ihm der Zeuge Mü. entgegenhielt, es sei ein Stufenkonzept entwickelt worden, 

erwiderte D., ein Stufenverfahren sei nicht vereinbart gewesen. 

Die Zeugen stellten klar, dass sie in Übereinstimmung mit den übrigen Abschnittslei-

tern Bedenken gegen die angeordnete Maßnahme hätten. Sie erläuterten, welche Er-

mittlungsmaßnahmen sie bei den Besprechungen bevorzugt hatten, und beschrieben 

die beabsichtigte Konfrontation G.s mit den Geschwistern M., die in der Nacht zu-

rückgestellt worden war.
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D. ließ sich auf eine rechtliche Diskussion nicht ein und fragte den Zeugen W., wa-

rum noch kein Beamter gefunden sei, der die Maßnahme durchführen könne. Als 

Beispiel für die Zufügung von Schmerzen ohne Verletzungen nannte D. das Über-

drehen des Daumens und Handgelenks. W. äußerte Bedenken, dass man so etwas 

nicht anordnen könne und dass aus seiner Einheit keiner dafür bereit stünde. Als D. 

darauf bestand, dass ein Mann gefunden werden müsse, erklärte W., es komme nur 

ein bestimmter Beamter in Betracht, der sich aber gerade in Urlaub befinde. D. ver-

langte, dass dieser Mann mit einem Hubschrauber aus dem Urlaub geholt werden 

solle. Er erbot sich, mit dem genannten Beamten direkte Gespräche zu führen. 

Die Anwesenden erkannten, dass es D. sehr ernst war und seine Auffassung festge-

fügt, so dass ein direkter Widerstand zu einem gravierenden, zeitraubenden Konflikt 

geführt hätte, den man aber vermeiden wollte. Alle waren sehr angespannt. 

Mü. begab sich nach dieser Unterredung zur Befehlsstelle zurück. Er telefonierte mit 

dem Zeugen Mo., der ihn als Abschnittsleiter ablöste, und kam mit ihm überein, dass 

die Maßnahme D.s derzeit nicht durchgeführt werden solle. Ob und wie diese über-

haupt in Betracht komme, wollten sich beide nur in gemeinsamer Absprache vorbe-

halten.

Während dieser Besprechungen meldete gegen 8.20 Uhr die Sondereinheit vom Lan-

gener Waldsee, dass in einer Hütte ein Kinderschlafsack mit rötlichen Anhaftungen 

gefunden worden sei. 

Um 8.40 Uhr war der Polizeiarzt Dr. C. von dem Zeugen Mü. über die Anordnung 

D.s und deren Hintergrund informiert und gefragt worden, ob er bereit sie, diese ärzt-

lich zu begleiten, was er bejahte. 

Der Zeuge Mü. teilte D. telefonisch um 8.50 Uhr den Fund des Kinderschlafsacks 

und die Bereitschaft des Polizeiarztes mit. 

D. erklärte am Telefon, der Sachverhalt sei ihm bekannt. Er habe mit dem Kollegen 

E. gesprochen und diesen angewiesen, G. darauf vorzubereiten, dass beabsichtigt sei, 

ihm Schmerzen unter ärztlicher Aufsicht, ohne Verletzungen, zuzufügen. 

Der Zeuge Mü. erkannte, dass D. ohne Abstimmung mit den Abteilungsleitern unter 

Negierung des Stufenkonzepts direkten Kontakt zu E. aufgenommen und an ihnen 

vorbei die Maßnahme in die Wege geleitet hatte. 
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Am Morgen des 1.10. war G. gegen 8.00 Uhr aus seiner Zelle geholt und zunächst 

seiner Mutter gegenübergestellt worden. Die Zeugen Pr. und Pe. waren zugegen. Sie 

hatten G. zuvor nach dem Verbleib des Kindes gefragt, aber nur ausweichende Ant-

worten erhalten. Der Zeuge M. war nicht, wie angekündigt, um 8.00 Uhr im Dienst 

erschienen.

G. erklärte seiner Mutter wahrheitswidrig, er stehe selbst unter Druck und werde er-

presst. Angaben zum Verbleib des Kindes machte er auch ihr gegenüber nicht. Er bat 

seine Mutter noch, seine wertvolle, aus einem Diebstahl stammende, Armbanduhr an 

sich zu nehmen und ihm ihre weniger wertvolle zu überlassen. Der Austausch wurde 

auch vollzogen. 

Der Angeklagte E. war am Morgen des 1.10. mit der Koordinierung der Durchsu-

chungs- und Festnahmemaßnahmen gegen die Brüder R. befasst. Er befand sich seit 

dem 30.9. ab 9.00 Uhr ununterbrochen im Dienst. Er hatte an der Besprechung um 

7.00 Uhr und der daran anschließenden Besprechung im kleinen Kreis im Neben-

raum der Befehlsstelle teilgenommen.

Gegen 8.30 Uhr wurde E. in D.s Büro bestellt. D. gab zu erkennen, dass er das Kind 

in Lebensgefahr sehe und unter allen Umständen von G. das Versteck erfahren wolle. 

D. wies als Dienstvorgesetzter den Angeklagten E. an, G. erneut zum Verwahrort des 

Kindes zu befragen, eindringlich an sein Gewissen zu appellieren und auf die akute 

Lebensgefahr hinzuweisen. Für den Fall der weiteren Weigerung sollte er ankündi-

gen, dass sich die Behördenleitung nicht damit zufrieden geben werde; er müsse da-

mit rechnen, dass gegen ihn unmittelbarer Zwang angewendet werde. Es solle ihm 

angedroht werden, dass er unter ärztlicher Aufsicht, durch Zufügung von Schmerzen, 

ohne Verursachung von Verletzungen, erneut befragt werde. In Anbetracht der 

Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit der Sorge um das Leben des Kindes war es beiden 

klar, dass die Drohung intensiv und einschüchternd vorgebracht werden musste, um 

den bisherigen beharrlichen und hartnäckigen Widerstand G.s zu brechen. D. gab E. 

zu verstehen, dass ein besonderer Beamter aus dem Urlaub mit dem Hubschrauber 

geholt werde, der die Maßnahme gegebenenfalls durchführen sollte. Das Gespräch 

dauerte wenige Minuten. 
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D. war sich bei der Anordnung bewusst, dass gegen ihre rechtliche Zulässigkeit mas-

sive Bedenken bestanden und dass er eine angemessene Prüfung der Rechtslage und 

die Einholung eines Rechtsrates bei der Staatsanwaltschaft nicht vorgenommen hatte. 

Soweit er in früheren Polizei-Lehrgängen mit der Rechtsproblematik befasst gewesen 

war und dabei auch in juristischen Zeitschriften Ausführungen über eine Relativie-

rung des Folterverbotes gelesen hatte, war für ihn klar, dass dies nur für extreme 

Ausnahmefälle als absolut letzte Maßnahme angedacht war.

Obwohl er sich bereits am Abend vorher und in der Nacht Gedanken über die Zuläs-

sigkeit von Zwangsmitteln gemacht hatte, machte er keine Anstalten, bei der Staats-

anwaltschaft Rechtsrat einzuholen, trotz der Erkenntnis, dass auch strafprozessuale, 

beweisrechtliche Belange und nicht nur Fragen der Gefahrenabwehr tangiert waren. 

E. war ebenfalls bewusst, dass Bedenken gegen die rechtliche Zulässigkeit der An-

drohung bestanden und er die Rechtslage nicht angemessen geprüft hatte. 

Beiden erfahrenen Kriminalisten war auch klar, dass weder die Beweislage so ein-

deutig noch die Ermittlungsmöglichkeiten so ausgeschöpft waren, dass nur noch das 

Zwangsmittel als einzig denkbares, erfolgversprechendes Mittel zur Verfügung ge-

standen hätte. 

Die Angeklagten wussten, dass die Beweislage nicht sicher und es immer noch offen 

war, ob neben G. Mittäter existierten, die über das Schicksal des Kindes mitbestimm-

ten. Die Angaben G.s zu den Brüdern R. waren noch nicht ausermittelt, die Verneh-

mungen dauerten an. Die Durchsuchungen des Geländes am Langener Waldsee zum 

Auffinden der Hütte waren weiter im Gange. Eine sichere Überzeugung, dass G. 

wiederum in vollem Umfang gelogen hatte, konnte zu diesem Zeitpunkt aus den Er-

mittlungsergebnissen nicht hergeleitet werden. 

D. stützte seine Einschätzung, dass G. log, auf Vermutungen und nicht auf sichere 

Fakten. Er hatte die Information, der Kriminalbeamte, der G. vernommen hatte, sei 

der Ansicht, dass dieser die Wahrheit gesagt habe; im Gegensatz dazu vertrete der 

Polizeipsychologe S. die Auffassung, dass es sich um ein Lügengebäude handele. D. 

machte sich ohne nähere Begründung die Auffassung S.s zu eigen. Den Fund des 

Schlafsacks mit rötlichen Anhaftungen benutzte er als Argument dafür, dass Jakob 

im Bereich des Langener Waldsees verletzt und in Lebensgefahr sei, so dass er zu-

mindest insoweit der Aussage G.s einen gewissen Wahrheitsgehalt zusprach.
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Auch die Annahme, das Kind sei in akuter Lebensgefahr, gründete sich auf Vermu-

tungen wegen des Zeitablaufs und auf kriminalistische Erfahrungen aus früheren Er-

pressungsfällen. Sichere Anhaltspunkte für eine derartige Opfersituation gab es nicht. 

Die Realität war ohnehin anders. 

Die Angeklagten wussten auch, dass die von den Abschnittsleitern im Stufenplan er-

arbeiteten Maßnahmen, deren Durchführung unmittelbar bevorstand, kriminalistisch 

sinnvoll und zielführend waren und ihnen nicht von vornherein jegliche Erfolgsaus-

sicht abzusprechen war. Unter der von allen angenommenen Voraussetzung, dass das 

Kind noch am Leben war und der Täter mit den Komponenten von Mitleid, der 

Chance der Lebensrettung und Strafmilderung angesprochen werden konnte, kam 

den im Stufenplan vorgesehenen Maßnahmen eine gewichtige Bedeutung zu, da sie 

genau auf diese psychologisch relevanten Bereiche zielten. D. und E. war als erfah-

renen Kriminalisten diese Wertigkeit der Maßnahmen bewusst.

Der Angeklagte E. begab sich gegen 8.40 Uhr zu dem Büro des Zeugen Pr., in dem 

sich G. befand, nachdem die Konfrontation mit der Mutter beendet war. Zu Pr. sagte 

E., er habe einen Auftrag von D. und müsse mit G. sprechen. Pr. verließ das Ver-

nehmungszimmer, und E. war mit G. alleine. 

E. sagte G. auf den Kopf zu, dass an seiner maßgeblichen Tatbeteiligung keine ver-

nünftigen Zweifel bestünden. Die Polizei gehe davon aus, dass Jakob in höchster Le-

bensgefahr sei, und es sei für ihn von Vorteil, wenn er sage, wo das Kind sei. Wenn 

er weiter schweige oder falsche Angaben mache, habe die Behördenleitung angeord-

net und vorbereitet, ihn unter Zufügung von Schmerzen, jedoch ohne Verletzungen, 

im Beisein eines Arztes dazu zu bringen, Einzelheiten zu nennen, um das Leben des 

Kindes zu retten. Es werde auch überlegt, ihm ein Wahrheitsserum zu verabreichen. 

E. sprach sehr intensiv und eindringlich auf G. ein. Um ihn zu beeindrucken benutzte 

er die Formulierung, dass ein besonderer Beamter mit dem Hubschrauber unterwegs 

sei, der ihm Schmerzen zufügen könne, die er nicht vergessen werde. Hierzu machte 

er mit den Händen kreisende Bewegungen. Im Zusammenhang mit dem Appell an 

das Gewissen erhoffte sich E., dass G. umgestimmt und wahrheitsgemäße Angaben 

machen würde.
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E. verfolgte bei diesem Gespräch allein das Ziel, den Verwahrort des Kindes zu er-

fahren und dessen Leben zu retten. 

G. ließ sich durch die Androhung beeindrucken. Der Appell an sein Gewissen und 

die Aussicht auf Strafmilderung hatten ihn nicht berührt, da das Kind tot war. Die 

Androhung machte ihm Angst und unterstützte seine starke Neigung zum Selbstmit-

leid. Während er bisher durch den Zeugen M. einfühlsam in dem Bemühen um eine 

Vertrauensbasis befragt worden war, stellte die eindringliche, intensive Drohung 

durch E. einen Wechsel des Vernehmungsstils dar und ließ weitere strenge Maßnah-

men befürchten. Dem wollte er sich nicht aussetzen. 

Es dauerte daher nur wenige Minuten bis G. sagte, er habe Jakob M. unter einem 

Steg an einem See bei Birstein versteckt. Er ließ es dabei aber immer noch offen, ob 

der Junge am Leben war, und äußerte diffus, es könne sein, dass der Junge tot sei.

E. lief auf den Flur und verlangte lautstark eine Landkarte von Birstein. Der Ermitt-

lungsbeamte K., der sich in dieser Gegend gut auskannte, begab sich zusammen mit 

dem Zeugen Sk. in das Vernehmungszimmer zu G., um diesen nach örtlichen Details 

zu fragen. Auf die Frage K.s, ob Jakob noch am Leben sei, gab G. ausweichende 

Antworten. Er erklärte, er (G.) sei als erster dort (am Birsteiner See) weggegangen, 

und er wisse nicht, ob die anderen noch da seien. Der Junge sei in schwarze Bettla-

ken gehüllt. 

Der Zeuge K. misstraute diesen Angaben und fragte, ob der Ort jetzt richtig angege-

ben sei, worauf G. erwiderte: “Das stimmt jetzt“. Er zeigte dabei auf der Karte einen 

Feldweg und nannte weitere Einzelheiten, die nur jemand kennen konnte, der dort 

gewesen war. 

G. machte bei dieser Unterredung keine Angaben darüber, dass er bedroht worden 

sei oder Angst habe.

Im Hinblick auf die offene Frage, ob der Junge lebt, brachen die Einsatzkräfte be-

schleunigt zu dem angegebenen Ort bei Birstein auf.

Von dem Zeugen Pr. angesprochen, wie er es überhaupt und so schnell erreicht habe, 

dass G. so ausgesagt habe, erklärte E., es sei eine geheime Sache; er habe G. sagen 

sollen, es sei angedacht, ihm ein Wahrheitsserum zu verabreichen beziehungsweise 

ihm Schmerzen zuzufügen. 
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Inzwischen war der Zeuge M. verspätet erschienen. Er war verärgert, dass G. bereits 

im Vernehmungszimmer von Pr. war und bat den Zeugen Sk., G. in sein Zimmer zu 

bringen. Die Verärgerung ergab sich daraus, dass M. befürchtete, sein zu G. aufge-

bautes Vertrauensverhältnis werde durch die Einschaltung anderer Vernehmungsper-

sonen gestört und die Aussagebereitschaft gefährdet. 

M. befragte sodann G. zu Birstein, der ihm sagte, er wolle dorthin nur mitfahren, 

wenn er, M., ihn begleite. M. fuhr deshalb mit G. nach Birstein und begleitete ihn 

auch auf der Rückfahrt. Auf der Fahrt nach Mittätern befragt, gab G. wahrheitswidrig 

an, der B. S. sei Urheber und Drahtzieher der Straftat gewesen. B. S. wurde darauf-

hin zunächst festgenommen. Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben schnell, dass 

die Anschuldigung nicht stimmte, und G. räumte auch ein, gelogen zu haben. 

M. und G. waren auf der Fahrt nach Birstein und zurück mehrere Stunden zusammen 

im Fahrzeug. Während dieser Zeit sagte G. zu keinem Zeitpunkt, dass er durch E. 

oder sonst jemanden bedroht worden sei oder Angst vor E. habe.

Gegenüber dem Zeugen L. erklärte E. am nächsten Tag auf dessen Frage, wie die 

Angaben G.s zustande gekommen seien: „Das wollen Sie doch gar nicht wissen.“ 

Sodann erläuterte er, er habe einen Auftrag von D. gehabt. Er habe an G.s Gewissen 

appelliert, ihm das Schreckliche seiner Tat vor Augen geführt und dann darauf hin-

gewiesen, dass die Behördenleitung es nicht mehr akzeptiere, dass er lüge und nichts 

sage. Er habe ihm die Anwendung von unmittelbarem Zwang angedroht. 

D. hat noch am 1.10.2002 einen schriftlichen Vermerk gefertigt, in dem es unter an-

derem heißt:

„Am 30.9.2002, gegen 22.45 Uhr, teilte mir KOR E. mit, dass der Tatverdächtige 

Magnus G. weiterhin keine Angaben zum Verbleib des vermissten Kindes gemacht 

habe. Für den Fall der weiteren Weigerung habe ich die Anwendung unmittelbaren 

Zwanges angeordnet. Nach Sachlage ist davon auszugehen, dass sich Jakob M., so-

fern er noch am Leben ist, in akuter Lebensgefahr befindet (Entzug von Nahrung und 

Flüssigkeit, Außentemperatur).
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Am 1.10.2002 um 6.15 Uhr, teilten mir KOR E. und KOR Mü. mit, dass G. mittler-

weile freiwillig ausgesagt habe. Nach seinen Angaben seien weitere Tatverdächtige 

festgenommen und Wohnungen – ohne Erfolg – durchsucht worden. Angeblich werde 

Jakob M. in einer Hütte am Langener Waldsee festgehalten (der Beschreibung nach 

könnte es auch der Walldorfer Badesee sein). Dort werden zur Zeit mehrere Hun-

dertschaften zusammengezogen. Wegen des ausgedehnten Geländes und fehlender 

Eingrenzungsmöglichkeiten ist mit einer langen Suchaktion zu rechnen.

Der Vernehmungsbeamte des G. sei der Ansicht, dass dieser die Wahrheit gesagt ha-

be. Im Gegensatz dazu vertrete der Polizeipsychologe S. die Auffassung, dass es sich 

um ein Lügengebäude handele.

Zur Rettung des Lebens des entführten Kindes habe ich angeordnet, dass G. 

- nach vorheriger Androhung

- unter ärztlicher Aufsicht

- durch Zufügung von Schmerzen (keine Verletzungen)

erneut zu befragen ist. Die Feststellung des Aufenthaltsortes des entführten Kindes 

duldet keinen Aufschub; insoweit besteht für die Polizei die Pflicht, im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeit alle Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben des Kindes zu ret-

ten.

Parallel dazu wurde der Polizeiführer Mü. beauftragt, zu prüfen, ob ein „Wahrheits-

serum“ beschafft werden kann.

Die Befragung des G. dient nicht der Aufklärung der Straftat, sondern ausschließlich 

der Rettung des Lebens des entführten Kindes.

Die von KOR W. erhobenen moralischen Bedenken wurden in einer weiteren Be-

sprechung mit AD R., KOR W. und KOR Mü. zurückgestellt (8.00 Uhr).

KHK E. wurde angewiesen, den Beschuldigten G. auf die bevorstehende Verfah-

rensweise vorzubereiten.
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Um 8.25 Uhr teilte Herr E. mit, dass G. „im Konjunktiv“ eingeräumt habe, dass Ja-

kob M. tot sei. Später ergänzte er diese Aussage durch den Hinweis auf eine Hütte im 

Bereich des Langener Waldsees und den Fundort der Leiche bei Birstein.

Durch das inzwischen abgelegte Geständnis war die Maßnahme entbehrlich“.

Die 22. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main hat in dem Strafverfahren 

gegen G. (Az. 5/22 Ks 3490 Js 230118/02) mit Beschluss vom 9.4.2003 festgestellt, 

dass die Androhung des Angeklagten E. wegen Verstoßes gegen Art. 1 und 104 Abs. 

1 Satz 2 Grundgesetz und Art. 3 MRK gesetzeswidrig ist und dass deshalb vier Ver-

nehmungen G.s, drei polizeiliche Vermerke und eine Leseabschrift nicht zu Beweis-

zwecken verwertet werden dürfen. 

G. wurde durch Urteil der 22. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main 

vom 28.7.2003 rechtskräftig wegen Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Men-

schenraub mit Todesfolge und wegen falscher Verdächtigung in Tateinheit mit Frei-

heitsberaubung in zwei Fällen zu lebenslanger Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe verur-

teilt. Es wurde festgestellt, dass die Schuld des Angeklagten besonders schwer wiegt.

Verfassungsbeschwerde in vorgenannter Strafsache wegen des hier in Rede stehen-

den Verhaltens der Angeklagten ist eingelegt. 

Diesen Sachverhalt hat das Gericht wie folgt rechtlich gewürdigt:

Der Angeklagte E. hat sich einer Nötigung im Sinne des § 240 Abs. 1 StGB schuldig 

gemacht. Indem er G. am Morgen des 1.10.2002 drohte, man werde ihm unter ärztli-

cher Aufsicht Schmerzen, jedoch ohne Verletzungen, zufügen, um ihn zur Preisgabe 

des Aufenthaltsortes des entführten Kindes zu zwingen, hat er ein empfindliches Ü-

bel in Aussicht gestellt, wobei er deutlich machte, dass er nicht der Ausführende sein 

werde, aber im Auftrag und in Vertretung der Behördenleitung spreche und somit 

Einfluss auf die Verwirklichung der Androhung habe. 

Der Angeklagte D. hat sich der Verleitung eines Untergebenen zu dieser Straftat 

gem. §375 Abs. 1 StGB in Verbindung mit § 240 Abs. 1 StGB schuldig gemacht. Als 
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Vizepräsident war D. Vorgesetzter von E. und hat diesen verbindlich zu der Tat an-

gewiesen, die E. auch ausführte.

Nach der Vorstellung der Angeklagten und der gebrauchten Wortwahl sollte die in 

Aussicht gestellte Schmerzzufügung erheblich und so stark sein, dass sie für einen 

entgegenstehenden Willen von G. keinen Raum mehr ließ. Mit dem Hinweis, dass 

ein besonderer Beamter herangezogen werden sollte, wurde suggeriert, dass eine 

ganz gezielte und besonders wirkungsvolle Schmerzzufügung beabsichtigt war. Die 

vorbeugende Anwesenheit eines Arztes signalisierte körperliche und gesundheitliche 

Beeinträchtigungen, die der ärztlichen Überwachung bedurften.

Die Drohung hatte den gewünschten Erfolg. Sie war ursächlich dafür, dass G. seinen 

Widerstand aufgab und den Verwahrort des Kindes offenbarte. Dies ergibt sich dar-

aus, dass G. zuvor sowohl gegenüber dem Zeugen M. als auch bei der Konfrontation 

mit seiner Mutter am Morgen des 1.10.2002 und auch gegenüber den Zeugen Pr. und 

Pe. insoweit nicht zur Aussage bereit gewesen war.

Der Appell von E. an G.s Gewissen und der Versuch, Mitleid mit dem Schicksal des 

Kindes zu erwecken, konnten keinen Erfolg haben, da G. wusste, dass das Kind be-

reits tot war. Bei der sehr kurzen Zeit, die E. mit G. allein im Zimmer war, konnte 

ausschließlich die Androhung der Gewaltanwendung bewirkt haben, dass G. seinen 

Widerstand aufgab.

Beide Angeklagten wussten, was sie taten und wollten den eingetretenen Erfolg.

Es sind keine Rechtfertigungsgründe gegeben, und die Androhung des Übels war zu 

dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen (§ 240 Abs. 2 StGB).

Es sind keine Ermächtigungsgrundlagen ersichtlich. 

Die polizeirechtlichen Vorschriften des Hessischen Gesetzes für Sicherheit und Ord-

nung (HSOG) bieten keine Ermächtigungsgrundlagen für die zwangsweise Durch-

setzung einer Aussage, sondern verbieten sie. Auch die allgemeine Schutzpflicht des 

Staates und seiner Institutionen, wie zum Beispiel der Polizei, gewährt keine diesbe-

züglichen Eingriffsbefugnisse. Die Schutzpflicht des Staates zur Rettung menschli-

chen Lebens besteht immer nur in den Grenzen, die dem Handeln des Staates gesetzt 
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sind. Die Nichtbeachtung von Rechtsnormen durch die Exekutive ist wegen Art. 20 

Abs. 3 2. Hs. Grundgesetz nicht bloß Rechtsbruch, sondern auch verfassungswidrig. 

G. war zwar Störer im Sinne des § 6 Abs. 1 HSOG und damit nach § 12 Abs. 2 

HSOG auskunftspflichtig. Gleichzeitig war er Beschuldigter in einem Ermittlungs-

verfahren wegen Entführung und Erpressung und entsprechend durch den Zeugen M. 

belehrt worden.

Die Kollision der polizeilichen Auskunftspflicht mit dem umfassenden Schwei-

gerecht als Beschuldigter hat der Gesetzgeber gesehen und in § 12 Abs. 4 HSOG ge-

löst. Danach gelten die Vorschriften des § 136 a StPO entsprechend; dies bedeutet, 

dass die Auskunft im Rahmen der Gefahrenabwehr nicht auf die in § 136 a StPO be-

schriebene Weise, also z. B. nicht durch Drohung mit Schmerzzufügung, erlangt 

werden darf. Die Norm über verbotene Vernehmungsmethoden gilt demgemäß auch 

im Rahmen der Gefahrenabwehr. 

So wird insbesondere in der Kommentierung zu § 12 Abs. 2 HSOG (Meixner 

/Fredrich, HSOG, 9. Auflage 2001, Rdnr. 14) ausgeführt, dass Methoden, die die 

Freiheit der Willensentschließung nach § 136 a StPO beeinträchtigen, verboten sind, 

weil sie gegen die Menschenwürde (Art. 1 Abs.1 Satz 1 Grundgesetz) verstoßen. Als 

Beispiel wird dort genannt: "Die Verabreichung eines Wahrheitsserums an den einer 

Geiselnahme Verdächtigen zur Auffindung der Geisel ist unzulässig."

Mit § 12 Abs. 4 HSOG steht § 52 Abs. 2 HSOG, wonach unmittelbarer Zwang zur 

Abgabe einer Erklärung ausgeschlossen ist, in Einklang.

Selbst wenn man der Rechtsansicht folgt, welche die strafrechtlichen Rechtferti-

gungsgründe, die für Privatpersonen gelten, auch auf hoheitliches Handeln anwendet, 

ist das Vorgehen von beiden Angeklagten weder durch Nothilfe (§ 32 StGB) noch 

durch rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) gerechtfertigt.

§ 32 StGB setzt objektiv eine Notwehrlage zur Tatzeit voraus (Tröndle/Fischer, 

Kommentar zum StGB, 52. Auflage 2004, § 32 Rdnr. 3). Diese lag nicht vor, da das 

Kind bereits tot war. Doch beide Angeklagten hielten die Rettung des Kindes für 

möglich. Die Angeklagten befanden sich gleichwohl nicht in einem vorsatzaus-

schließenden Irrtum über die tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtfertigungs-
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grundes: Erforderlich im Sinne des § 32 StGB ist die Verteidigung, wenn sie einer-

seits zur Abwehr geeignet ist und andererseits das mildeste Gegenmittel darstellt 

(Schönke-Schröder, Kommentar zum StGB, 26. Auflage 2001, § 32 Rdnr. 34). Die 

Androhung von Schmerzzufügung war jedoch nach Art und Maß nicht das mildeste 

Gegenmittel, da mit dem Stufenkonzept noch andere Maßnahmen zur Verfügung 

standen. 

§ 34 StGB setzt unter anderem voraus, dass die Gefahr für das Leben des Kindes 

nicht anders abwendbar ist und die Tat ein angemessenes Mittel darstellt. Beide Vor-

aussetzungen sind nicht erfüllt. Wie bereits erörtert standen noch andere, weniger 

einschneidende Mittel zur Verfügung, wie z. B. die noch nicht durchgeführte Kon-

frontation mit den Geschwistern des Opfers. 

Zudem war die Handlung weder geboten im Sinne des § 32 StGB, noch stellte sie ein 

angemessenes Mittel im Sinne des § 34 StGB dar, denn sie verstieß gegen Art. 1 

Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes.

Dieser fundamentale Satz der Verfassung findet sich auch in Art. 104 Abs. 1 Satz 2 

des Grundgesetzes wieder, wonach festgehaltene Personen weder seelisch noch kör-

perlich misshandelt werden dürfen. Nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz ist die 

Menschenwürde unantastbar. Keine Person darf durch die staatliche Gewalt zum Ob-

jekt, zu einem Ausbund von Angst vor Schmerzen gemacht werden. 

Seinen Niederschlag hat dieser Rechtsgedanke auch in internationalen Verträgen und 

Konventionen, wie z. B. in Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, die 

in Deutschland Gesetzeskraft hat, gefunden.

Die Achtung der Menschenwürde ist die Grundlage dieses Rechtsstaates. Der Ver-

fassungsgeber hat sie ganz bewusst an den Anfang der Verfassung gestellt. Das 

Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit dagegen ist erst in Art. 2 Abs. 2 

Grundgesetz normiert. Dies hat seinen Grund in der Geschichte dieses Staates. Die 

Dokumente aus der Zeit der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland machen 

unschwer deutlich, dass den Mitgliedern des Parlamentarischen Rates die Gräuelta-

ten des nationalsozialistischen Regimes noch sehr deutlich vor Augen standen. Sein 

fundamentales Anliegen war, so etwas wie damals nie wieder entstehen zu lassen 

und mit der Fassung dieses Grundgesetzes einen deutlichen Riegel vor jegliche Ver-
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suchung zu schieben. Der Mensch sollte nicht ein zweites Mal als Träger von Wissen 

behandelt werden können, das der Staat aus ihm herauspressen will, und sei es auch 

im Dienste der Gerechtigkeit. So ist zu erklären, dass Artikel 1 Abs. 1 Satz 1 Grund-

gesetz unabänderlich ist. Der Verfassungsgeber hat in Art. 79 Abs. 3 Grundgesetz 

dem Gedanken „Wehret den Anfängen" Ausdruck verliehen und eine Änderung die-

ses Verfassungsgrundsatzes ausgeschlossen, auch wenn eine entsprechende Mehrheit 

für eine Grundgesetzänderung vorläge. Aus diesem Grund wird Art. 79 Abs. 3 

Grundgesetz auch als „Ewigkeitsklausel" bezeichnet. Das strikte Verbot, einem Be-

schuldigten Gewalt auch nur anzudrohen, ist bereits das Ergebnis einer Abwägung 

aller zu berücksichtigenden Interessen. Diese wurde bei Errichtung des Grundgeset-

zes vorgenommen. Dabei geht es ganz wesentlich auch um den Schutz und die Funk-

tionstüchtigkeit der Strafrechtspflege.

Die Urteile der Strafgerichte basieren auf einer korrekten Arbeit der Polizei in einem 

rechtsstaatlichen Verfahren. Der Rechtsstaat würde sich selber aufgeben, wenn er 

diesem strikten Gebot keine Folge leisten würde.

Der Angeklagte E. kann sich auch nicht auf seine Weisungsgebundenheit gem. § 56 

Abs. 1 Satz 1 HSOG berufen, denn nach § 56 Abs. 1 Satz 2 HSOG besteht sie gerade 

nicht, wenn die Anordnung die Menschenwürde verletzt. 

Die gleichen Ausführungen gelten auch für die Verwerflichkeitsklausel des § 240 

Abs. 2 StGB. Die Androhung von Schmerzen zu dem Zweck, eine Information zu er-

langen, war verwerflich. Die innere Verknüpfung von Nötigungsmittel und Nöti-

gungszweck (Zweck-Mittel-Relation) stellt auf einen erhöhten Grad sittlicher Miss-

billigung und sozialwidrigen Verhaltens ab. In diesem Wertbegriff sind ebenso die 

Gebote des Grundgesetzes und damit auch die unumstößliche Wertigkeit des Art. 1 

Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes enthalten. Ein Verstoß gegen die Achtung der Men-

schenwürde ist daher auch als verwerflich anzusehen, wenn dieser - subjektiv - zu 

dem Zweck erfolgt ist, das Leben eines Kindes zu retten.

Die Kammer folgt insoweit nicht den Ausführungen des von der Verteidigung vorge-

legten Gutachtens von Prittwitz, das eine Strafbarkeit beider Angeklagter ausschließt, 

da ein Vergleich der hier zu beurteilenden Nötigungshandlung mit anderen abgeur-

teilten Nötigungshandlungen Indizien erbracht habe, die gegen eine Einordnung des 
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Verhaltens der beiden Angeklagten als verwerflich sprechen.

Hierzu wird im Gutachten unter anderem ausgeführt:

„Zur Anwendung kam mit der bloßen Androhung von Schmerzen ‚nur’ das am we-

nigsten Verwerflichkeit indizierende Nötigungsmittel. 

Das abgenötigte Verhalten entsprach dem, was die Rechtsordnung in mehrfacher 

Hinsicht von dem Nötigungsopfer verlangt. 

Das abgenötigte Verhalten weist eine unübersehbare ‚Rechtfertigungsnähe’ auf, die 

ein starkes Indiz gegen die Verwerflichkeit darstellt.

Die Motive für das nötigende Verhalten, die Absicht, so das Leben des Entführungs-

opfers vielleicht noch retten zu können, sind eindeutig im rechtsgutfreundlichen Be-

reich einzuordnen.

Die Situation, in der das nötigende Verhalten eingebettet war, ist durch eine erregte 

Anspannung gekennzeichnet gewesen, die es der Rechtsgemeinschaft erlaubt, ein für 

verboten erachtetes Verhalten für nicht strafbar, weil nicht verwerflich zu erklären. 

Schließlich spricht, ohne dass diesem Indiz eine herausragende Rolle zukommt, die 

tatsächliche Reaktion der Rechtsgemeinschaft und führender Repräsentanten der 

Rechtsgemeinschaft indiziell ebenfalls dafür, dass eben nicht jeder ‚Vernünftige’ das 

Verhalten als sittlich missbilligenswert und sozial unerträglich ansieht“.

Die Tatsache, dass die Nötigungshandlung eindeutig polizeirechtlich und strafpro-

zessual unzulässig und damit verboten war, wird im Rahmen des Gutachtens ledig-

lich als ein Indiz unter den oben genannten Aspekten angeführt. Eine Einbeziehung 

von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz erfolgt dabei nicht.

Im vorliegenden Fall war die Intensität des Zwangsmittels zudem auch nicht gering-

fügig. Die Zufügung von Schmerzen, ohne Verletzung, durch einen besonderen Be-

amten, der sich in den körperlichen Gegebenheiten besonders schmerzempfindlicher 

Regionen auskennt und diese auch gezielt angreifen kann, ist Angst einflößend und 

abschreckend. Die Hinzuziehung eines Arztes wirkt dabei nicht beruhigend. Die 

Schmerzzufügung musste gegebenenfalls so stark sein, dass sie für einen entgegen-

stehenden Willen keinen Raum mehr ließ. Der Wille sollte gebrochen werden. Es 

handelt sich auch nicht um ein bloßes Gedankenmodell, vielmehr waren tatsächliche 
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Vorbereitungen getroffen. Der Arzt war in das Polizeipräsidium beordert und nach 

seiner Einwilligung befragt worden. Der besondere Beamte sollte mit dem Hub-

schrauber aus dem Urlaubsort geholt werden.

Eine Ausnahme von der eindeutigen Gesetzeslage bedeutete, dass der verfassungs-

rechtliche Schutz der Menschenwürde in seiner Absolutheit durchbrochen und einer 

Abwägung zugänglich gemacht würde, was einem Tabubruch gleichkäme.

Solche Ausnahmen sind im Rahmen von Fallkonstellationen mit terroristischen An-

griffen erörtert worden. Es wurden Grenzfälle beschrieben, in denen der Schutz der 

Menschenwürde des Täters dem möglichen Tod und damit dem Schutz des Lebens 

Tausender von Menschen gegenübergestellt wurde („ticking-bomb-Fälle“). Im Rah-

men dieser Diskussion wird unter anderem die Auffassung vertreten, die Menschen-

würde der Opfer verlange, dass der Staat alles unternehme, gegebenenfalls auch see-

lischen oder körperlichen Druck anwende, um das Leben der bedrohten Menschen zu 

retten. Bei einer Abwägung sei die Menschenwürde des Täters nachrangig. 

Nach der Ansicht von Brugger (JZ 2000, 164 ff.) kommt zum Beispiel eine Relati-

vierung des Folterverbotes nur bei einer Fallgestaltung in Betracht, bei der mehrere 

Merkmale erfüllt sind, die den Vorfall als eine einmalige, extreme Ausnahmesituati-

on qualifizieren. Der Störer muss die einzig sicher identifizierte Person sein, die die 

Gefahr verursacht hat und sie auch beseitigen kann. Die Anwendung von Zwang 

muss das einzige Erfolg versprechende Mittel sein. 

Herdegen (Maunz-Dürig-Herzog, Kommentar zum Grundgesetz, 42. Auflage 2003, 

Art. 1 Rdnr. 45 ff.) will eine „Abschichtung von Würdekern und weiterem Schutzbe-

reich“ vornehmen. Es sollen „abwägungsoffene Randzonen des Schutzbereiches“ ge-

schaffen werden. Ferner führt er aus, dass die gebotene Abwägung nicht auf der „in-

ternormativen Ebene (Kollision) von Art. 1 Abs. 1 Satz. 1Grundgesetz und Art. 2 

Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz“ zu vollziehen sei. Herdegen zielt vielmehr auf eine 

„normimmanente“ Abwägung bereits bei der „Konkretisierung des Würdeanspru-

ches“, wonach im Einzelfall die Androhung oder Zufügung körperlichen Übels den 

Würdeanspruch nicht verletzen soll. 
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Nach anderer Auffassung (Roxin: Festschrift für Albin Eser, 2005) legitimiert der 

Angriff des Täters auf die Menschenwürde des Opfers den Staat nicht, nun seiner-

seits die Menschenwürde des Täters anzugreifen. Die Tatsache, dass er sich gerade 

nicht mit dem Verbrecher auf eine Stufe stelle, dokumentiere seine sittliche Überle-

genheit. 

Nach Hamm (NJW 2003, 946 ff.) ist die in drastischer Sprache vorgebrachte Dro-

hung mit der lebenslangen Freiheitsstrafe der gesetzlich zugelassene psychische 

Zwang, wobei die vorbezeichnete legale Variante keineswegs von vornherein weni-

ger aussichtsreich als die illegale sei. 

Miehe (NJW 2003, 1220 ff.) hält die Vorstellung einer gezielten amtlichen Schmerz-

zufügung für kaum erträglich und fragt, ob die Durchführung einem Beamten über-

haupt zuzumuten sei.

Hilgendorf (JZ 2004, 331 ff.) warnt davor, dass Missbrauch nie ausgeschlossen wer-

den könne. Bei einer „formalisierten“ Folter gäbe es keine rechtlichen Grenzen mehr, 

und der vermeintliche Täter werde der schrankenlosen Willkür ausgesetzt.

Hecker (KJ 2003, 210 ff.) weist nach Auffassung der Kammer zu Recht darauf hin, 

dass angesichts des Niveaus der heutigen professionellen Standards polizeilicher 

Vernehmungs- und Befragungstechniken die Drohung mit oder die Zufügung von 

Schmerzen ein Rückgriff auf Techniken des Mittelalters sei. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass selbst die Befürworter einer Relativierung 

der Menschenwürde sehr vorsichtig und restriktiv die Voraussetzungen für eine sol-

che extreme Ausnahmesituation formulieren. Es bleiben die grundsätzlichen Beden-

ken bestehen, und den abstrakten Fällen ist gemeinsam, dass die Zwangsmittel nur 

als ultima ratio erwogen werden, wenn sie erfolgversprechend gegen einen sicher 

feststehenden Täter eingesetzt werden können. 

Ein Vergleich mit dem finalen Rettungsschuss ist nicht überzeugend. Beim finalen 

Rettungsschuss wird die von einem sicher identifizierten Angreifer ausgehende, un-

mittelbare Gefahr sofort und endgültig beseitigt. Er ist das einzige und letzte Mittel, 
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um die konkrete Gefahr zu beseitigen. Zudem wird vom Täter keine Handlung ge-

fordert, sondern eine Unterlassung erzwungen. 

Es ist nicht Aufgabe der erkennenden Kammer, in die abstrakte Diskussion verfas-

sungsrechtlicher Grundsätze einzugreifen, da dies zur Beurteilung des vorliegenden 

Einzelfalles nicht erforderlich ist. Die Gesetzeslage ist eindeutig. Die diskutierten

Ausnahmefälle sind theoretische Grenzfälle, die möglicherweise hinsichtlich der 

Bewertung in eine juristische Grauzone und an die Grenzen der Jurisprudenz stoßen. 

Der vorliegende Fall stellt aber keine derartige extreme Ausnahmesituation dar, son-

dern bewegt sich in einem Rahmen, in dem die Anwendung von Zwangsmitteln 

schon deshalb nicht in Betracht kommen konnte, weil die Verdachtsmomente noch 

nicht ausreichend sicher ermittelt und die zulässigen Ermittlungsmaßnahmen bei 

weitem noch nicht ausgeschöpft waren.

Entschuldigungsgründe liegen ebenfalls nicht vor. 

Die beiden Angeklagten können sich nicht auf einen Verbotsirrtum im Sinne des § 

17 StGB berufen, denn sie rechneten bei Begehung der Tat mit der Möglichkeit Un-

recht zu tun und nahmen dies zumindest billigend in Kauf. Der Angeklagte D. hat 

selbst mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gerechnet und trotz anders lau-

tender Auffassungen zahlreicher Ermittlungsbeamter den Polizeiführer Mü. und W. 

zur Rede gestellt.

Dem Angeklagten E. waren die heftigen Reaktionen und die gegenteiligen Auffas-

sungen aller übrigen Kollegen durch die beiden Besprechungen bekannt. Auch zeigt 

seine Reaktion auf die Frage des Zeugen Pr., wie er denn so rasch G. zum Reden ge-

bracht habe, dass er sich der Unrechtmäßigkeit seiner Handlung sehr wohl bewusst 

war.

Beide Angeklagte sind erfahrene Beamte mit Vorgesetztenposition und kannten die 

entsprechenden Normen des Polizeirechts und des § 136 a StP0. Sie wussten, dass 

die Drohung eine unerlaubte Vernehmungsmethode darstellt. Der Angeklagte D. hat 

erklärt, dass er sich mit den Ausführungen von Brugger befasst habe. Es war ihm 

klar, dass auch nach dessen Auffassung die Androhung von Zwangsmaßnahmen nur 
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als letzte Möglichkeit in Betracht kommen durfte. Auch er kannte die gravierenden 

Bedenken der anderen Beamten. Ein Anruf bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am 

Main war möglich und zumutbar, zumal erkennbar strafprozessuale Belange tangiert 

waren und die PDV 131 (Einsatz bei Entführungen) die Einbindung der Staatsan-

waltschaft vorsieht.

Ein entschuldigender Notstand im Sinne des § 35 StGB kann nicht angenommen 

werden. Die Verantwortung für das entführte Kind ergab sich aus der Verpflichtung 

der polizeilichen Gefahrenabwehr. Ein Näheverhältnis, wie es 

§ 35 StGB verlangt, war nicht gegeben. Nach dieser Vorschrift sind nur Angehörige 

und Personen, die dem Opfer nahe stehen, wegen der persönlichen Beziehung und 

Konfliktsituation entschuldigt, nicht jedoch Polizeibeamte. 

Ein übergesetzlicher entschuldigender Notstand bestand nicht. Es lag keine 

schuldausschließende unlösbare Pflichtenkollision vor. Wie bereits ausgeführt war 

die vorgenommene Handlung nicht das einzige, unabweisbar erforderliche Mittel zur 

Hilfe. 

Der Entführungsfall hob sich nicht wesentlich von den aus der Kasuistik bekannten 

Fällen ab, in denen die Täter gleich zu Beginn ihr Opfer töteten und dennoch mit der 

Täuschung, es sei noch am Leben, versuchten, Geld zu erpressen. Er war kein singu-

lärer Einzelfall, sondern in seinem Bereich leider nicht untypisch.

Zudem ist zu bedenken, dass eine Anwendung des übergesetzlichen Notstandes auf 

Eingriffsbefugnisse der staatlichen Organe zu einem Aufbrechen des geltenden Or-

ganisations- und Kompetenzrechtes führen kann (vgl. Böckenförde, NJW 1978, 1881 

ff.). Bei einer Anwendung im Verfassungsrecht besteht die Gefahr, dass der überge-

setzliche Notstand zu einem „überverfassungsmäßigen Notstand führt und eine offe-

ne Generalermächtigung zur Bewältigung von Notständen und Notlagen“ entstünde. 

Jede verfassungsrechtliche oder gesetzliche Begrenzung von Befugnissen würde da-

mit nur eine vorläufige.

Sonstige Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich, so dass eine Strafbarkeit ge-

mäß § 240 Abs. 1 StGB vorliegt. 
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Die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Aussageerpressung gemäß § 343 StGB 

sind dagegen nicht erfüllt. Beide Angeklagte handelten nicht zum Zwecke der Aus-

sagegewinnung in dem Ermittlungsverfahren gegen Magnus G. Zwar lassen sich ob-

jektiv Strafverfolgung und Gefahrenabwehr schwerlich trennen, andererseits stellt 

der klare Wortlaut des § 343 StGB eindeutig auf das subjektive Element der Absicht 

ab und eröffnet damit die Möglichkeit einer getrennten Betrachtungsweise. Beiden 

Angeklagten ging es zielgerichtet und ausschließlich um die Rettung des entführten 

Kindes. Sie hatten nicht die Intention, das Ermittlungsverfahren zu fördern. Eine 

Beweisgewinnung spielte für ihre Motivation keine Rolle; vielmehr wurden Beweis-

verwertungsverbote ausdrücklich in Kauf genommen. Dies ergibt sich auch aus dem 

Vermerk des Angeklagten D. vom 1.10.2002.

Zur Strafzumessung, insbesondere zu der Frage, inwieweit vorliegend von einem besonders 

schweren Fall der Nötigung und damit von einem Strafrahmen der von 6 Monaten bis zu 5 Jah-

ren Freiheitsstrafe reicht, auszugehen ist, enthalten die schriftlichen Urteilsgründe folgende Aus-

führungen:  

Die Voraussetzungen für einen besonders schweren Fall im Sinne von § 240 Abs. 4 

Ziff. 3 StGB mit dem Regelbeispiel, dass der Täter seine Befugnisse oder seine Stel-

lung als Amtsträger missbraucht, sind zwar erfüllt, da der Angeklagte E. in seiner 

Eigenschaft als Kriminalbeamter in verantwortlicher Position und leitender Funktion 

im Rahmen der „Besonderen Aufbauorganisation (BAO)“ tätig war, Zugang zu dem 

Zeugen G. hatte und die Androhung vornahm. Diese Tatsachen waren auch dem An-

geklagten D. bewusst. 

Trotz Vorliegens des Regelbeispiels sieht das Gericht jedoch im vorliegenden Fall 

massive mildernde Umstände, die der Anwendung des erhöhten Strafrahmens von 

sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe entgegenstehen und ihn als unan-

gemessen erscheinen lassen.

Damit ist auch die Vermutung, dass der Fall insgesamt als besonders schwer anzuse-

hen ist, widerlegt.
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Für eine milde Bewertung spricht in ganz erheblichem Maße, dass es beiden Ange-

klagten ausschließlich und dringend darum ging, das Leben des Kindes zu retten.

Hinzu kommt, dass sich der Angeklagte D. in besonderer Verantwortung fühlte, da er 

in Stellvertretung des Polizeipräsidenten die Behördenspitze vertrat. Er war dadurch 

ungewohnt mit der Verantwortungslast befrachtet und fühlte sich deshalb ganz be-

sonders in der Pflicht. Er hatte sich in der Nacht noch lange Zeit Gedanken über die 

Situation und die richtige Vorgehensweise gemacht und sah einen Konflikt, der ihm 

in seiner 40-jährigen Dienstzeit noch nicht vorgekommen war. Zudem stand er unter 

hohem Erfolgsdruck gegenüber der vorgesetzten Behörde und der Öffentlichkeit.

Der Angeklagte E. dachte an seine eigenen, zum Teil gleichaltrigen Kinder und litt 

unter der Vorstellung, dass das Opfer möglicherweise elend umkommt. Auch er war 

in Stellvertretung des urlaubsabwesenden Kommissariatsleiters in der Pflicht.

Mildernd ist auch für beide Angeklagte zu berücksichtigen, dass G.s provozierendes 

und skrupelloses Aussageverhalten die Nerven der Ermittler aufs äußerste strapazier-

te. Juristisch geschult, wusste er seine falschen Aussagen so zu formulieren und dar-

zubieten, dass sie ständig Ungewissheiten, Hoffnungen, Enttäuschungen erzeugten 

und keine Sicherheiten boten. Er vermittelte den Eindruck, dass er bewusst mit dem 

Leben des Kindes spielte und den Einsatz - und Rettungswillen der Polizei in die fal-

sche Richtung lenkte, um Zeit zu gewinnen und möglicherweise den Tod des Jungen 

herbeizuführen. 

Es herrschte im Übrigen eine außergewöhnliche Hektik. Die Polizeikräfte waren ü-

berlang im Dienst, erschöpft und müde. Der Angeklagte E. hatte die Nacht durchge-

arbeitet, und der Angeklagte D. hatte nur wenige Stunden geschlafen.

Diese angespannte Befindlichkeit der Angeklagten verringert den Schuldvorwurf er-

heblich, da sie die Hemmschwelle zur Tat herabgesetzt hat. Beide befanden sich an 

der Grenze ihrer Belastbarkeit. Zudem haben beide ein tadelloses Vorleben aufzu-

weisen.

Eine ehrenwerte, verantwortungsbewusste Gesinnung des Angeklagten D. kommt 
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darin zum Ausdruck, dass er noch am 1.10.2002 in seinem schriftlichen Vermerk den 

Sachverhalt festgehalten und öffentlich gemacht hat. Dafür ist ihm Respekt zu zollen 

in einer Zeit, in der das Abschieben von Verantwortung und Schuld auf andere eher 

an der Tagesordnung ist. Er hat damit frühzeitig die objektiven Tatumstände einge-

räumt. 

Auch die Folgen der Taten sind strafmildernd zu berücksichtigen. Die Begleitung 

durch die Medien vorprozessual und während des Strafverfahrens war immens. Das 

hat die Angeklagten und ihre Familien sehr belastet und zum Teil – ob gewollt oder 

nicht – zu einer Prangerwirkung geführt. Zudem wurden beide in einen Zusammen-

hang mit den schrecklichen Folterszenen aus Krisengebieten gestellt.

Die lange Verfahrensdauer ist strafmildernd zu berücksichtigen. Der sich über meh-

rere Wochen hinziehende Prozess wie auch die lange Dauer des Ermittlungsverfah-

rens war eine gewaltige Belastung für die Angeklagten, wobei insbesondere die Kon-

frontation mit dem als Mörder verurteilten Zeugen G., der seine Tat fast völlig ne-

gierte, sich selbst als Opfer in den Vordergrund stellte und dabei noch log, hervorzu-

heben ist.

Beide Angeklagte haben Einbußen in ihren dienstlichen Tätigkeiten erfahren: Der 

Angeklagte D. ist zum Hessischen Ministerium des Innern nach Wiesbaden versetzt 

worden, und der Angeklagte E. durfte keine strafprozessual relevanten Maßnahmen 

ausführen.

Schließlich ist beiden zugute zu halten, das erstmals eine solche – wenn auch nicht 

unlösbare – Konfliktlage vor Gericht verhandelt wurde.

Aus diesen Gründen war von dem Strafrahmen des § 240 Abs. 1 StGB auszugehen. 

Dieser sieht Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. 

Im Rahmen der Strafzumessung waren die vorstehend angeführten strafmildernden 

Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

Zu Lasten des Angeklagten D. ist zu bedenken, dass es sich nicht um eine spontane 

Tat handelte, denn er hatte bereits am Abend zuvor über die Anwendung von unmit-
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telbarem Zwang gegenüber dem Zeugen E. gesprochen. Weiterhin ist in die Abwä-

gung einzubeziehen, dass die konkrete Gefahr bestand, dass G. nicht wegen Mordes 

hätte verurteilt werden können, denn sein Verteidiger hatte zunächst die Einstellung 

des Verfahrens wegen eines Verfahrenshindernisses beantragt und die erkennende 

Strafkammer hatte mehrere Vernehmungen und polizeiliche Vermerke nicht zu Be-

weiszwecken verwerten können. Darüber hinaus ist eine Verfassungsbeschwerde ge-

gen das rechtskräftige Urteil anhängig. 

Unter Abwägung aller für und gegen die Angeklagten sprechenden Gesichtspunkte 

hielt die Kammer eine Geldstrafe für den Angeklagten D. in Höhe von 90 Tagessät-

zen zu je 120,- € und für den Angeklagten E. von 60 Tagessätzen zu je 60,- Euro für 

tat- und schuldangemessen. Hierbei war zu Gunsten des Angeklagten E. zu berück-

sichtigen, dass er als weisungsabhängiger Beamter handelte und nur kurze Zeit für 

Überlegungen und zu einer Verweigerung der Tat hatte.

In Anbetracht der aufgeführten besonderen Umstände hat die Kammer davon abge-

sehen, die Angeklagten zu einer Strafe zu verurteilen. Vielmehr bleibt die Verurtei-

lung zu einer Geldstrafe nach § 59 StGB vorbehalten. Die strengen Voraussetzungen 

dieser Vorschrift sind erfüllt: Es bestehen keine Zweifel an einer günstigen Sozial-

prognose für beide Angeklagte. Die Gesamtwürdigung der vorliegenden Tat und der 

Persönlichkeit der beiden Angeklagten ergeben besondere Umstände, nach denen es 

vorliegend angezeigt ist, von der Verhängung einer Strafe abzusehen. Die Tat ist 

zwar nicht aus einer unausweichlichen Konfliktlage erwachsen, da noch zahlreiche 

Handlungsalternativen zur Verfügung standen. Es lag jedoch für die Angeklagten aus 

subjektiver Sicht eine Situation vor, die eine gewisse Nähe zu Rechtfertigungs- und 

Entschuldigungsgründen hatte. Im Übrigen wird auf die eingangs erörterten Strafzu-

messungsgründe Bezug genommen, bei denen das Motiv der Lebensrettung des Kin-

des durchgreifend ist.

§ 59 StGB verlangt darüber hinaus, dass die Verteidigung der Rechtsordnung die 

Verurteilung zur Strafe nicht gebietet. Eine ernstliche Beeinträchtigung des Rechts-

empfindens und der Rechtstreue der Bevölkerung ist durch die bloße Verwarnung 

der Angeklagten nicht zu erwarten. Die Verteidigung der Rechtsordnung hat es gebo-

ten, dass ein Schuldspruch erfolgt, nicht aber eine Bestrafung. Es musste klargestellt 
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werden, dass die bestehenden Gesetze und die in ihnen verkörperten Verfassungs-

grundsätze von Repräsentanten der Staatsgewalt beachtet werden, auch in Situatio-

nen, in denen es persönlich sehr schwer fallen mag, sich danach zu richten. Zwar hat 

das Verhalten der Angeklagten das Strafverfahren gegen Magnus G. erheblich er-

schwert und damit die Rechtsordnung zusätzlich tangiert. Aber ähnlich einer griechi-

schen Tragödie kann dem Verfahren eine kathartische, also reinigende Wirkung nicht 

abgesprochen werden, denn es hat eine umfangreiche öffentliche Diskussion ent-

facht. Es galt deutlich zu machen, dass bei einer derart offenen Sachlage, in der we-

der Allein- noch Mittäterschaft geklärt war, bei der ernst zu nehmende Ermittlungs-

maßnahmen noch nicht beendet sowie erfolgversprechende kriminaltaktische und po-

lizeipsychologische Konzeptionen noch durchzuführen waren, kein rechtlicher Spiel-

raum für die Anordnung von Zwangsmaßnahmen zur Erlangung von Informationen 

bestand. 

Durch die umfangreiche Resonanz in der Öffentlichkeit besteht die Hoffnung, dass 

sich der Blick auch für die Gefahren weitet, die ein Abweichen von der Absolutheit 

des Art. 1 Abs.1 Satz 1 Grundgesetz mit sich bringt. 

Das Urteil ist, nachdem die Angeklagten, ihre Verteidiger sowie die Staatsanwaltschaft noch am 

Tage der Urteilsverkündung auf Rechtsmittel verzichtet hatten, rechtskräftig.

Im Auftrag

Klaus Wiens
Vorsitzender Richter am Landgericht
Pressereferent in Strafsachen


